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Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung der im  
§ 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1-3 des BauGB bezeichneten Verfahrens- 
und Formvorschriften, eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 
2 beachtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des 
Bebauungsplanes und des Flächennutzungsplans oder aber nach 
§ 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtlicher Mangel des Abwägungs-
vorgangs nur beachtlich werden, wenn sie innerhalb eines Jahres 
seit dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber der Gemeinde 
Rhede (Ems) unter Darlegung des die Verletzung begründenden 
Sachverhalts geltend gemacht worden sind. 
 
 Rhede (Ems), den 04.07.2022 
 
GEMEINDE RHEDE (EMS) 
Der Bürgermeister 
 

-------------------------------------------------- 
 
 
289 Haushaltssatzung und der Bekanntma-

chung der Haushaltssatzung der Samtge-
meinde Sögel für das Haushaltsjahr 2022 

 
1. Haushaltssatzung 
 
Haushaltssatzung der Samtgemeinde Sögel für das Haushaltsjahr 
2022 
 
Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfas-
sungsgesetzes hat der Rat der Samtgemeinde Sögel in der Sit-
zung am 24.03.2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen: 
 

§ 1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird 
 
1.  im Ergebnishaushalt 
 mit dem jeweiligen Gesamtbetrag  
 
1.1  der ordentlichen Erträge auf  17.551.000 € 
1.2  der ordentlichen Aufwendungen auf 17.631.800 € 
 
 
1.3  der außerordentlichen Erträge auf      0 € 
1.4  der außerordentlichen Aufwendung auf      716.500 € 
 
2.  im Finanzhaushalt  
 mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
  
2.1  der Einzahlungen aus laufender  
 Verwaltungstätigkeit 17.021.700 € 
2.2  der Auszahlungen aus laufender  
 Verwaltungstätigkeit  16.247.400 € 
 
2.3  der Einzahlungen für Investitions- 
 tätigkeit 1.858.600 € 
2.4  der Auszahlungen für Investitions- 
 tätigkeit 8.159.100 € 
 
2.5  der Einzahlungen für Finanzierungs- 
 tätigkeit 5.898.300 € 
2.6  der Auszahlungen für Finanzierungs- 
 tätigkeit 952.500 € 
 
festgesetzt. 
 
Nachrichtlich: Gesamtbetrag 
-  der Einzahlungen des Finanzhaus- 
 haltes 24.778.600 € 
-  der Auszahlungen des Finanzhaus- 
 haltes 25.359.000 € 
 

§ 2 
 
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Inves-
titionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächti-
gung) wird auf 5.898.300 € festgesetzt.  
 

§ 3 
 
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 
225.000 € festgesetzt. 
 

§ 4 
 
Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2022 Liquiditäts-
kredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch 
genommen werden dürfen, wird auf 2.836.950 € festgesetzt. 
 

§ 5 
 
Der Hebesatz für die Bemessung der Samtgemeindeumlage wird 
auf 23,0 % der 
Steuerkraftzahlen resultierend aus dem Aufkommen der Grund-
steuer A, der Grundsteuer B, der Gewerbesteuer und des Einkom-
mensteuer- und Umsatzsteueranteils der Mitgliedsgemeinden 
festgesetzt. 
 
 Sögel, 24.03.2022 
 
Klaß 
Samtgemeindebürgermeister 
 
Bekanntmachung der Haushaltssatzung 
 
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 
wird hiermit öffentlich bekanntgemacht. 
 
Die gemäß § 120 Abs. 2 und §119 Abs. 4 des Niedersächsischen 
Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) sowie gemäß §15 
Abs. 6 des Niedersächsischen Gesetzes über den Finanzaus-
gleich (NFAG) in Verbindung mit § 111 Abs. 3 NKomVG hinsicht-
lich der §§ 2, 3 und 5 der Haushaltssatzung erforderliche Geneh-
migung ist durch den Landkreis Emsland am 30.06.2022 unter 
dem Aktenzeichen 202-15-2/10 erteilt worden. 
 
Der Haushaltsplan liegt nach § 114 Abs. 2 NKomVG in der Zeit 
vom 18.07.2022 bis zum 26.07.2022 im Rathaus der Samtge-
meinde Sögel, Zimmer 37, zur Einsichtnahme öffentlich aus. 
 
 Sögel, 07.07.2022 
 
SAMTGEMEINDE SÖGEL 
Der Samtgemeindebürgermeister 
 

-------------------------------------------------- 
 
 
290 Bekanntmachung; Bauleitplanung der Ge-

meinde Sögel; Bebauungsplan Nr. 98 
„Nördlich Schlosspark, 1. Erweiterung“ der 
Gemeinde Sögel mit örtlichen Bauvor-
schriften; Bebauungsplan der Innenent-
wicklung im beschleunigten Verfahren ge-
mäß § 13b Baugesetzbuch (BauGB); Inkraft-
treten des Bebauungsplanes; Bekanntma-
chung gemäß § 10 BauGB 

 
Der Rat der Gemeinde Sögel hat in seiner Sitzung am 30.03.2022 
den Bebauungsplan Nr. 98 „Nördlich Schlosspark, 1.Erweiterung“ 
mit örtlichen Bauvorschriften als Satzung und die Begründung ge-
mäß § 10 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) beschlossen. Der Be-
bauungsplan wurde als Bebauungsplan der Innenentwicklung im 
beschleunigten Verfahren gemäß § 13b BauGB ohne Durchfüh-
rung einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB aufgestellt. 
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Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 98 
„Nördlich Schlosspark, 1.Erweiterung“ nebst örtlichen Bauvor-
schriften ist im nachstehenden Übersichtsplan schwarz umrandet 
dargestellt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Bebauungsplan Nr. 98 nebst örtlichen Bauvorschriften liegt 
mit Begründung bei der Gemeinde Sögel, Ludmillenhof,  
49751 Sögel, während der Dienststunden öffentlich aus und kann 
dort eingesehen werden. 
 
Weiterhin können diese Unterlagen auch im Internet unter der  
Adresse „www.soegel.de/samtgemeinde/bauleitplanung/bebau-
ungsplaene“ eingesehen sowie zusätzlich über das zentrale Inter-
netportal des Landes Niedersachsen „https://uvp.niedersach-
sen.de“ abgerufen werden. 
 
Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan Nr. Nr. 98 
„Nördlich Schlosspark, 1.Erweiterung“ nebst örtlichen Bauvor-
schriften gemäß § 10 Abs. 3 BauGB in Kraft. 
 
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 BauGB über die Geltendma-
chung etwaiger Entschädigungsansprüche nach den §§ 39 bis 42 
BauGB und des § 44 Abs. 4 BauGB über das Erlöschen von Ent-
schädigungsansprüchen bei nicht fristgemäßer Geltendmachung 
wird hingewiesen. 
 
Gemäß § 215 Abs. 2 BauGB wird außerdem darauf hingewiesen, 
dass eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche 
Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschrif-
ten, eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beacht-
liche Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebau-
ungsplanes und des Flächennutzungsplanes und nach § 214 Abs. 
3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorganges 
unbeachtlich werden, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit 
dem Veröffentlichungsdatum dieser Bekanntmachung schriftlich 
gegenüber der Gemeinde Sögel unter Darlegung des die Verlet-
zung begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind.  
 
 Sögel, 12.07.2022 
 
GEMEINDE SÖGEL 
Der Gemeindedirektor 
 

-------------------------------------------------- 
 
 

291 Satzung über die Erhebung von Gebühren 
für Dienst- und Sachleistungen der Feuer-
wehr außerhalb der unentgeltlich zu erfül-
lenden Pflichtaufgaben; Samtgemeinde 
Spelle 

 
Aufgrund des § 10 des Niedersächsischen Kommunalverfas-
sungsgesetzes in der Fassung vom 17.12.2010, zuletzt geändert 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 07.12.2021 (Nds. GVBl.  
S. 830), des § 29 des Niedersächsischen Gesetzes über den 
Brandschutz und die Hilfeleistung der Feuerwehr (Niedersächsi-
sches Brandschutzgesetz - NBrandSchG) in der Fassung vom 
18.07.2012, zuletzt geändert durch Artikel 3 § 6 des Gesetzes 
vom 20.05.2019 (Nds. GVBl. S. 88), der §§ 2, 4 und 5 des Nieder-
sächsischen Kommunalabgabengesetzes in der Fassung vom 
20.04.2017, zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 
13.10.2021 (Nds. GVBl. S. 700), hat der Rat der Samtgemeinde 
Spelle in seiner Sitzung am 09.06.2022 folgende Satzung be-
schlossen: 
 

§ 1 – Allgemeines 
 
Für Einsätze und Leistungen der Feuerwehr außerhalb der unent-
geltlich zu erfüllenden Pflichtaufgaben werden Gebühren nach  
§ 29 Abs. 2 und 3 NBrandSchG nach Maßgabe dieser Satzung 
erhoben. Die öffentliche Einrichtung Feuerwehr der Samtge-
meinde Spelle wird durch die Feuerwehrsatzung in der jeweils gel-
tenden Fassung festgelegt. 
 

§ 2 – Gebührenpflichtige Einsätze und  
Leistungen der Feuerwehr 

 
(1) Nach § 29 Abs. 2 Nr. 1 – 7 NBrandSchG werden Gebühren 

und Auslagen von den Verpflichteten erhoben  
 

1. für Einsätze nach § 29 Absatz 1 NBrandSchG, 
 
a) die verursacht worden sind durch vorsätzliches oder grob 

fahrlässiges Handeln oder 
 
b) bei denen eine Gefährdungshaftung besteht, insbeson-

dere 
 

aa)  durch den Betrieb von Kraftfahrzeugen oder von 
Anhängern, die dazu bestimmt sind, von einem 
Kraftfahrzeug mitgeführt zu werden, von Luft- oder 
Wasserfahrzeugen oder von Schienenbahnen, au-
ßer in Fällen höherer Gewalt, oder 

 
bb)  durch die Beförderung von oder den sonstigen Um-

gang mit Gefahrstoffen für gewerbliche oder militä-
rische Zwecke, außer in Fällen höherer Gewalt, 

 
2. für Einsätze, die von einem in einem Kraftfahrzeug einge-

bauten System zur Absetzung eines automatischen Not-
rufes oder zur automatischen Übertragung einer Notfall-
meldung verursacht wurden und bei denen weder ein 
Brand oder ein Naturereignis vorgelegen hat noch eine 
Hilfeleistung zur Rettung eines Menschen aus akuter Le-
bensgefahr notwendig war, 

 
3. für Einsätze, die durch das Auslösen einer Brandmelde-

anlage verursacht wurden, ohne dass ein Brand vorgele-
gen hat, 

 
4. für die Stellung einer Brandsicherheitswache,  

§ 26 NBrandSchG 
 
5. für die Durchführung der Brandverhütungsschau  

(§ 27 NBrandSchG), 
 

  


